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Kontakte Jugendausschuss (JA) 

Geschäftsführender Jugendausschuss 

erreichbar jeden Dienstag ab ca. 17.00 Uhr, BFV-Geschäftsstelle, Raum 109, Tel. 89 69 94 39 

 

Andreas Kupper  

03.08.1955 

Theodor-Francke-Str. 2, 12099 Berlin 

Tel.: 752 48 36; 0174-18 38 647 

andreas.kupper@berlinerfv.de 

SV Blau Weiss Berlin 

Präsidialmitglied Jugend 

Vorsitzender des Jugendausschuss  

Mitglied des DFB-Jugendbeirats 

Mitglied im NOFV-Jugendausschuss 

Repräsentant des Jugendbereichs im BFV 

Vertreter der Jugendbelange des BFV nach innen und 

außen 

 

Detlef Röder  

29.10.1942 

Titiseestraße 19, 13469 Berlin 

Tel.: 402 28 95 / Fax: 40 39 82 66 

Tel.: 0178-359 34 12 

detlef.roeder@berlinerfv.de 

Nordberliner SC 

 

Referent für Talentförderung 

Stellvertretender Vorsitzender des JA 

Organisation von Lehrgängen zur Aus- und Weiter-

bildung von Auswahlspielern der Vereine 

Talentförderung der Juniorinnen und Junioren 

Umsetzung DFB-Talentförderprogramm 

Führung von Verbandsauswahlmannschaften bei 

nationalen und internationalen Wettbewerben (im 

Einvernehmen mit den Verbands-Sportlehrern) 

 

Michael Laufer  

23.04.1956 

Irmfriedstraße 27, 12683 Berlin 

Tel.: 0170-380 54 80 

michael.laufer@berlinerfv.de 

FC Nordost 

 

Vorsitzender des Jugend-Spielausschusses 

Stellvertretender Vorsitzender des JA 

Koordinator Jugendspielbetrieb - Junioren und Junio-

rinnen 

Verbindungsmann zum Spielausschuss 

Mitglied in der AG Spielplanung 

Leitung der Staffelleiter 

 

Christine Lehmann 

05. 07.1961 

Gatower Straße 281, 14089 Berlin 

Tel.: 361 51 15; 0175-272 93 71 

christine.lehmann@berlinerfv.de 

SC Gatow 

 

Referentin für Mädchenfußball 

Mitglied im DFB- Frauen- und Mädchenausschuss 

Verantwortlich für den Mädchen-Hallenspielbetrieb 

Mitarbeit bei Talentförderungsmaßnahmen im BFV-

Juniorinnenbereich 

Leiterin Zukunftskommission für Frauen- und Mäd-

chenfußball 

mailto:detlef.roeder@berlinerfv.de
mailto:chris@my-lehmann.de
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Peter Herrmann 

05.10.1951 

Schönhauser Straße 63 c, 13158 Berlin 

Tel.: 477 55 929; 0163-477 55 99  

Fax: 477 55 928 

peter.herrmann@berlinerfv.de 

Hertha BSC 

 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit und  
Sonderveranstaltungen 
Koordinator Hallenspielbetrieb 

Austausch mit Verwaltung und Sportämtern 

Koordinator Futsal - Jugend, DFB-McDonald’s Fuß-

ballabzeichen 

und DFB-Stiftung Egidius Braun 

Unterstützung der Vereine bei dezentralen Jugend-

veranstaltungen 

 

Carsten Polte 

08.05.1959 

Postfach 200 343, 13513 Berlin 

Tel.: 0173-21 70 720 

carsten.polte@berlinerfv.de 

SC Borsigwalde 

Referent für Jugendqualifizierung 

Jugend-Bildungsbeauftragter 

Interne und externe Jugendleiter/Innen und Betreu-

er/Innen-Ausbildung  

Durchführung nationaler und internationaler Ju-

gendbegegnungen 

Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungs-

maßnahmen in  

den Jugendabteilungen der Vereine 

Koordination und Durchführung von Maßnahmen  

der Gewaltprävention im Jugendbereich 

 

Detlef Trappe 

Rue Georges Vallerey 4a, 13469 Berlin 

Tel.: 0178-77 00 918 

detlef.trappe@berlinerfv.de  

1. FC Lübars 

 

Referent für Schulfußball 

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen 

im Bereich Schulfußball 

Kooperation begleiten mit Schule und Verein 

Zusammenarbeit mit Senatsausschuss für Schulfuß-

ball (Jugend trainiert für Olympia, Drumbo-Cup usw.) 

DFB-Junior-Coach (Zusammenarbeit) 
Koordination mit Eliteschulen des Fußballs 
 

 
 
 
 

mailto:detlef.trappe@berlinerfv.de
mailto:detlef.trappe@berlinerfv.de
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Jugendspielausschuss 
 
Staffelleiter für A-, B- und C-Junioren 
erreichbar jeden Dienstag ab ca. 17.00 Uhr, BFV-Geschäftsstelle,  
Raum 203, Tel.: 89 69 94 42 
 
Michael Laufer 
Vorsitzender Jugend-Spielausschuss 
23.04.1956 
Irmfriedstraße 27, 12683 Berlin 
Tel./Fax: 54 80 11 45; 0170-380 54 80 
michael.laufer@berlinerfv.de 
FC Nordost 

Bernd Weißig 
Pokalansetzer A- bis D-Junioren und B- bis D- Juniorinnen 
05.08.1952 
Fritz-Reuter-Straße 37, 16341 Panketal 
Tel.: 0177-208 69 05; Fax: 39 20 54 16 
Tel.: 39 20 54 15 (d) ab 15.00 Uhr 
1. FC Union 

Dr. Horst E. Buchwald 
Verbindungsmann zum Sportgericht 
23.12.1937 
Olwenstraße 14 b, 13465 Berlin 
Tel.: 401 54 71; 0151-525 45 201 
Tel.: 40 63 85 74 / Fax 40 63 85 75 
Frohnauer SC 
 

Michael Krüger 
31.07.1963 
Lichtenrader Damm 42, 12305 Berlin 
Tel.: 0157-720 56 248 
Hertha 03 Zehlendorf 
 

Frank Schröder 
30.04.1959 
Mariendorfer Damm 23 A, 12109 Berlin 
Tel.: 707 84 795; 0173-199 53 55 
Lichtenrader BC 

Detlef Trappe  
Rue Georges Vallerey 4a, 13469 Berlin  
Tel.: 0178-77 00 918  
detlef.trappe@berlinerfv.de  
1. FC Lübars  

 
Staffelleiter/innen für D-, E-, F- und G-Junioren 
Detlev Mannigel 
Stellv. des Jugendspielausschussvorsitzenden 
Koordinator Spielbetrieb D- bis G-Junioren 
12.06.1953 
Dualastraße 19, 13351 Berlin  
Tel.: 45 02 33 68 
BSC Rehberge 1945 
 

Michaela Walczak 
30.01.1970 
Paulstraße 25, 10557 Berlin 
Tel.: 0157-36 56 35 48 
BSC Rehberge 1945 
 
 
 

Rosemarie Neumann 
Inklusionsbeauftragte des JA 
26.09.1963 
Lesser-Ury-Weg 15, 10557 Berlin 
Tel.: 0172-183 28 17 
SpVgg Tiergarten 

Klaus Schrader 
27.03.1950 
Weskammstraße 5, 12279 Berlin 
Tel.: 691 37 41; 0177-291 76 20 
BSC Eintracht Südring 
 

mailto:detlef.trappe@berlinerfv.de
mailto:detlef.trappe@berlinerfv.de
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Nancy Schramm 
14.07.1984 
Charlottenstraße 35, 13156 Berlin 
Tel.: 0176-32 64 86 46 
Concordia Wilhelmsruh 
 

 
 
Martina Bartszies 
10.06.1958 
Tübinger Str. 7, 10715 Berlin 
Tel.: 030/82709838,  
0176-537 050 35 
Friedenauer TSC 
 

Denis Krüger 
20.10.1971 
Bergstraße 93, 12169 Berlin 
Tel.: 0163-718 79 89 
Hertha 03 Zehlendorf 
 

Uwe Leuschner 
18.06.1965 
Sollmannweg 4, 12353 Berlin 
Tel.: 0177-63 04 671 
VfB Sperber Neukölln 

Lutz Schumann 
16.01.1958 
Fliegerhorstsiedlung 8, 14089 Berlin 
Tel.: 0173-159 32 34 
FC Spandau 06 
 

Simone Hann 
05.04.1960 
Am Spargelfeld 19a, 16540 Hohen Neuendorf 
Tel.: 03303/506 43 54, 
0171484 49 13 
VFB Hermsdorf 

 
Staffelleiter Mädchen 
Thorsten Dickow 
27.11.1972 
Ruhlebener Straße 149, 13597 Berlin 
Tel. 43 20 38 94, 0171-527 23 65 
Fax: 03 22 11 25 01 92 
thorsten.dickow@berlinerfv.de 
SC Borsigwalde 
 
 
Auswahltrainerin Mädchen U18, U16, U14 
Ailien Poese 
04.08.1984 
Am kleinen Wannsee 14, 14109 Berlin 
Tel.: 89 69 94-87, 0151-17 63 99 35 
ailien.poese@berlinerfv.de 

Auswahltrainerin Mädchen U12 
Christina Wedell 
26.04.1971 
Nordufer 27, 13351 Berlin 
Tel.: 437 22 974; 0163-266 16 94  
christina.wedell@berlinerfv.de 
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Normen 
Altersgruppeneinteilung  
              2013/14             2014/15 
 A U19/U18  01.01.95 – 31.12.96 01.01.96 – 31.12.97 
 B U17/U16  01.01.97 – 31.12.98 01.01.98 – 31.12.99 
 C U15/U14  01.01.99 – 31.12.00 01.01.00 – 31.12.01 
 D U13/U12  01.01.01 – 31.12.02 01.01.02 – 31.12.03 
 E U11/U10  01.01.03 – 31.12.04 01.01.04 – 31.12.05 
 F U09/U08  01.01.05 – 31.12.06 01.01.06 – 31.12.07 
 G U07  01.01.07 – 31.12.08 01.01.08 – 31.12.09 
 

Spielzeiten    Spielballgrößen 
 A 2 x 45 Minuten   A-C  Größe 5 
 B 2 x 40 Minuten   D-F  Größe 4 
 C 2 x 35 Minuten   G  Größe 4 
 D 2 x 30 Minuten     Leichtspielbälle 
 E 2 x 25 Minuten 
 F 2 x 20 Minuten 
 G 2 x 20 Minuten 
 

Schulferien 2014 
 Winter   03.02.14 – 08.02.14 
 Ostern   14.04.14 – 26.04.14 / 02.05.14 
 Pfingsten   30.05.14 
 Sommer   09.07.14 – 22.08.14 
 Herbst   20.10.14 – 01.11.14 
 Weihnachten  22.12.14 – 02.01.15 

Anschriften des Berliner Fußball-Verbandes e.V. 

 

Berliner Fußball-Verband e.V.  LLZ „Richard Genthe“ 

Humboldtstr. 8a   Am Kleinen Wannsee 14 

14193 Berlin    14109 Berlin 

Tel.:  89 69 94 0    Tel.:  80 69 03 0 

Fax:  89 69 94 22   Fax:  80 52 78 0 

 

Homepage: www.berliner-fussball.de 
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Aufgaben bei der Mannschaftsbetreuung 
 
Zusammengestellt von Jürgen Koch  
Der Begriff „Betreuer“ steht nachfolgend gleichzeitig für „Betreuerin“. 
Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen beinhaltet nicht nur eine große Verant-
wortung, sondern jeder muss sich bewusst machen, dass er auch eine große Vorbild-
funktion in diesem Amt hat. Für sein verantwortungsvolles Amt muss er Verständnis, 
Toleranz, Geduld und eine positive Einstellung zu den Jugendlichen mitbringen. 
Bei der Betreuung ergeben sich differenzierte Aufgabenstellungen die nachstehend 
einmal aufgegliedert sind: 
 
Vor dem Spiel 

- Organisation der Heim- und Auswärtsspiele (Fahrzeuge, Treffpunkt usw.) 
- Ausrüstungsorganisation (Spielkleidung, Bälle, Getränke, LR-Fahnen usw.) 
- Vollständige Anwesenheit prüfen 
- Gegner / Schiedsrichter empfangen und evtl. Kabine zuweisen 
- Spielberichtsbogen sorgfältig ausfüllen und an Spielpartner oder SR weiter-

leiten 
- Kontrolle korrekter Ausrüstung (Trikots in die Hose, saubere Schuhe, Schien-

beinschützer, Stutzen, Spielführerbinde, „Thermohosen“) 
- Wertsachen sicherstellen 
- Begleichen der SR-Spesen 
- Nahrungsaufnahme kontrollieren 

 
ln der Halbzeit 

- Erfrischungen reichen {ohne Kohlensäure) 
- Evtl. kleinere Verletzungen versorgen 
- Beruhigen oder ermuntern der Spieler 

 
Nach dem Spiel 

- Erfrischungen reichen 
- Beruhigen oder seelische Aufrichtung der Spieler 
- Anhalten zum Duschen und Haare föhnen 
- Spielkleidung vollständig einsammeln 
- Wertsachen austeilen 
- Kontrolle Umkleideraum wegen vergessener Utensilien 
- Heimweg organisieren 
- Spielberichtsbogen bzw. Spiel-Ergebnis an die Jugendleitung weiterleiten 
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Allgemeine Aufgaben 
- Durchführung von Veranstaltungen (Absprache mit Jugendleitung und Trai-

ner) 
- Zu persönlichen Gesprächen nach dem Training bereit sein und evtl. Fehl-

verhalten bewusst machen und korrigieren, Besprechung von Problemen, 
Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, keine unsachliche destruktive Kritik 

- Kontaktaufnahme zu den Eltern, Kenntnisse des sozialen Hintergrundes 
- Vorbereiten der Passangelegenheiten 
- Werbung neuer Spieler 
-  Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

 
Gradmesser einer Betreuertätigkeit ist nicht der Tabellenstand, sondern vielmehr die 
Freude und Begeisterung mit denen die Jugendlichen am Vereinsleben teilnehmen, 
wozu natürlich auch das Training und die Spiele zählen. 
 

 
 

Impressum: 

 

Zusammenstellung: Carsten Polte 

(Referent für Qualifizierung im Jugendausschuss) 

Bearbeitung: Jörn Polte 

Layout: Kevin Langner, Karlos El-Khatib 

Verantwortlich für den Inhalt: Andreas Kupper 
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Jugendordnung Kurz-Themen 
Der Begriff Junior ist gleichbedeutend auch für Juniorinnen 

 
Abmeldungen  Mannschafts-Abmeldungen nach dem 1. August sind ge-
   bührenpflichtig. 
 
Auswechseln   A- bis D-Junioren bis zu 4 Spieler(innen) möglich. 
   Bei E-, F- und G-Junioren bis zu 5 Spieler(innen) möglich. 
   Bei C- bis G-Junioren können die ausgewechselten Spie-
   ler(innen) wieder eingesetzt werden. 
   Bei C- bis G-Junioren können Mädchen bei den Jungen 
   mitspielen. Umgekehrt nicht. 
 
Automatische Sperre Nach einer „roten Karte" ist der Junior für das dem Feld-
   verweis folgende tatsächIich durchgeführte Pflichtspiel 
   seiner Mannschaft in jedem Fall gesperrt. Bis dahin ist er 
   auch für alle anderen Pflichtspiele seines Vereins gesperrt. 
   Er erlangt jedoch nach dem nächsten Pflichtspiel seine 
   Spielberechtigung, wenn bis dahin noch keine Entschei-
   dung vom SG oder JA gefallen ist. 
 
Beaufsichtigung  Keine Jugendspiele ohne Beaufsichtigung durch Volljährige! 
 
Fahrgeldersatz  Bei schuldhaftem Nichtantreten einer Mannschaft (egal ob 
   Heim- oder Gastmannschaften) kann ein Fahrgeldersatzan-
   trag vom betroffenen Verein gestellt werden. Der nicht 
   angetretene Verein wird mit 40,- Strafe belegt und dem 
   Antragsteller werden davon 35,- gutgeschrieben. 
 
Freitermine  2 Freitermine pro Saison und Mannschaft auf Antrag zu 
   gewähren. Antrag ist 6 Wochen zuvor beim JA einzureichen. 
 
Gebühren-  2,50 €  je fehlender Spielerpass  
liste   5,00 €  unkorrektes Ausfüllen des Spielberichtsbogens 
   15,00 €  für Schuldhaftes Nichtantreten 
   40,00 €  Fahrgeldersatz 
   60,00 €  Streichungen oder Abmeldungen nach dem 1. 8. 
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Letzter Spieltag  Am letzen Spieltag der betreffenden Staffel müssen alle 
   Mannschaften am gleichen Wochenende spielen. 
 
Nachmeldungen  Vor dem 1. Pflichtspieltag mit Punktwertung, danach ohne 
   Punktwertung. 
 
Nichtantreten  Tritt eine Mannschaft beim Hinspiel auf des Gegners Platz 
   nicht an, muss sie auch das Rückspiel dort wahrnehmen. 
 
Pädophile   Zum Schutz der Jugendlichen und Kinder muss ein „Erwei-
   tertes Führungszeugnis" durch den Vereinsvorstand von 
   allen Vereinsmitarbeitern angefordert werden. 
 
Pflichtspielbeginn Am zweiten Wochenende nach den Sommerferien. 
 
Pflichtspiele  Keine Juniorenmannschaft und kein Juniorenspieler darf an 
   zwei aufeinanderfolgenden Tagen mehr als ein (!) Junioren-
   Pflichtspiel austragen. Davon ausgenommen sind Freund-
   schaftsspiele. 
 
Pokalspiele   Bei Unentschieden erfolgt sofort ein Entscheidungsschie-
   ßen nach den amtlichen SR-Regeln. 
 
Reise-Antrag  Bei Reisen ins Ausland muss 6 Wochen vorher ein Reisean-
   trag beim BFV gestellt werden. 
 
Rückennummern  Das Tragen von Rückennummern ist nur bei ersten Mann-
   schaften der A- bis D-Junioren Pflicht. 
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Schiedsrichter   Ist ein Schiedsrichter mit Schiedsrichter-Ausweis anwesend 
   (egal von welchem Verein), pfeift er das Spiel. Sind zwei 
   oder mehrere Schiedsrichter anwesend, bestimmt der 
   Gastverein welcher SR pfeift. lst kein SR mit gültigem SR-
   Ausweis anwesend, pfeift die Person das Spiel, die einen 
   gültigen Regelkundenachweis vorweisen kann. Sind auch 
   hier zwei oder mehrere Personen mit einem Regelkunde-
   nachweis  anwesend,  bestimmt der Gastverein,  wer dieses  
 
   Spiel leitet. lst auch keine Person mit einem Regelkunde-
   nachweis anwesend, bestimmt der Gastverein, wer das 
   Spiel leiten soll. Wird keine Einigung erzielt und das Spiel 
   findet nicht statt, erhalten beide Vereine das Spiel als ver-
   loren gewertet. 
 
Spielberichtsbogen Ausfüllen wichtig 
 
Spielerpass   Beinhaltet immer Bild/Unterschrift (evtl. Eltern)/Stempel. 
   Liegt ein Spielerpass nicht vor, kann sich der Spieler durch 
   einen Ausweis mit Passbild ausweisen. Ist kein Spielerpass 
   oder andere Legitimation vorhanden, so ist der Spieler 
   nicht spielberechtigt. 
   Gilt nicht für E-, F- und G-Junioren. 
 
Streichung/  Tritt eine Mannschaft dreimal zu Pflichtspielen nicht an, so 
Zurückziehung  ist sie von der Teilnahme am Spielbetrieb zu streichen. Eine 
   gestrichene Mannschaft kann in der laufenden Saison nicht 
   wieder nachgemeldet werden. 
   Wird eine Mannschaft zurückgezogen (z.B. bevor sie gestri-
   chen wird) besteht die Möglichkeit, sie in der laufenden 
   Saison wieder nachzumelden. 
 
Wartezeiten   lst der Spielpartner zur Anstoßzeit nicht anwesend, muss 
   eine Wartezeit von 15 Minuten eingehalten werden. 
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Aus- und Weiterbildung für Vereine, Mitglieder, Lehrer 
 
Kinder- und Jugendführerschein 
Dezentrale Maßnahme für Betreuer/-innen und Trainer/-innen ohne Lizenz 
 
Der Berliner Fußball-Verband führt unter dem Namen „Kinder- und Jugendführerschein“ eine 
neue Qualifizierungsstufe ein. Die Zielgruppen sind in erster Linie Betreuer/-innen und Trai-
ner/-innen ohne Lizenz.  
 
Ein besonderes Merkmal des Kinder- und Jugendführerscheins ist die Dezentralität des Lehr-
gangs. Die Lehrgänge werden in verschiedenen Berliner Bezirken angeboten, um so den Teil-
nehmer/-innen kurze Wege zur Lehrgangstätte zu ermöglichen. Im Herbst 2012 und Frühling 
2013 fanden insgesamt drei Pilotlehrgänge des Kinder- und Jugendführerscheins statt – mit 
Erfolg. Das Konzept des Kinder- und Jugendführerscheins wurde von den über 60 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern sehr gut angenommen. Die Anforderungen bei der Betreuung einer 
Kinder- oder Jugendmannschaft sind vielfältig und dies spiegelt sich auch in den Inhalten des 
Lehrgangs wider. Die Themen beim Kinder- und Jugendführerschein sind: 
 

 Rechte und Pflichten in der Nachwuchsbetreuung  
 Umgang mit Konflikten 
 Erste Hilfe auf dem Fußballplatz 
 Kinder- und Jugendschutz im Sportverein 
 Trainingsführung im Nachwuchsbereich 
 Suchtprävention im Sportverein 
 Regelkunde 

 
Geschult wird an jeweils zwei Abenden pro Woche, um auch Berufstätigen die Teilnahme zu 
ermöglichen. Insgesamt ergibt sich ein Lehrgangsumfang von 40 Lehreinheiten auf sechs Wo-
chen verteilt. Nach erfolgreichem Abschluss des Kinder- und Jugendführerscheins behält die 
ausgestellte Lizenz drei Jahre Gültigkeit. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Inhaber 10 Stun-
den als Fortbildung nachweisen. 
 
Langfristig wird vom Berliner Fußball-Verband mit dieser Maßnahme eine flächendeckende 
Qualifizierung unter den handelnden Personen angestrebt. Insbesondere im Kinder- und Ju-
gendbereich besteht dafür eine große Notwendigkeit. Neben ihrer Verantwortlichkeit für die 
sportliche Ausbildung sind die Betreuer/-innen und Trainer/-innen in diesem Bereich auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen in besonderem Maße einflussneh-
mend. 
 
Die Lehrgangsorte und -termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Für weitere 
Informationen und die Lehrgangstermine besuchen Sie bitte die BFV-Internetseite: 
http://berliner-fussball.de/kinderundjugendführerschein 
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Kurzschulungen 
 
Kurzschulungen erweitern den Fußballhorizont und machen Lust auf mehr. 
Der Deutsche Fußball-Bund hat sich gemeinsam mit seinen Landesverbänden das Ziel 
gesetzt, im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive die Fußball-Jugendarbeit weiter zu 
verbessern und insbesondere die Mitarbeiter/-innen der Vereine noch besser zu 
qualifizieren.  
 
Unter dem Motto „Der Verband kommt zum Verein – Qualifizierung an der Ba-
sis“ kann jeder Verein eine Kurzschulung für seine eigenen Mitarbeiter/-innen und 
die von Nachbarvereinen auf einem eigenen Vereinsgelände buchen. 
 
Eine Reihe fußballspezifischer und überfachlicher Themen zeichnen das große Ange-
bot im Rahmen der Qualifizierungsoffensive aus. Der DFB bietet mit der Kurzschulung 
den idealen Einstieg in das Ausbildungssystem bis hin zur Fußball-Lehrer-Ausbildung 
des Deutschen Fußball-Bundes. Damit profitiert insbesondere die Qualität des Fuß-
ballsports auf allen Ebenen.  
 
Rückfragen zu den einzelnen Themen erhalten Sie über den Koordinator für die Kurz-
schulungen:   

Henry Rehnisch, 
Telefon: 0172-781 12 64 

henry.rehnisch@berlinerfv.de 
 

Für die Inanspruchnahme einer Kurzschulung wird ein Ansprechpartner im Verein, ein 

Schulungsraum für die Teilnehmer und eine Juniorenmannschaft für die praktische 

Demonstration auf dem Platz oder in der Halle benötigt.  

 

In fünf Lerneinheiten (in der Regel wochentags von 16.30-20.30 Uhr) wird in Theorie 

und Praxis ein altersgerechtes Training vorgestellt. Jeder Teilnehmer (Zielgruppe: 

lizenzierte und nicht lizenzierte Trainer, Betreuer und Eltern) erhalten attraktive Teil-

nehmerunterlagen sowie eine Teilnahmebescheinigung. Pro Kurzschulungsveranstal-

tung werden dem Lizenzinhaber einer Trainer C-Breitenfußball-Lizenz fünf Lernein-

heiten als Fortbildung anerkannt.   
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Weiterbildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Vereinsarbeit 
 
Die Kosten für eine Kurzschulung vor Ort betragen unabhängig von der Teilnehmer-
zahl 60 €. Es sollten mindestens fünf Teilnehmer die Schulung besuchen. Jeder Teil-
nehmer erhält einen Unterrichtsordner.    
Die Anmeldung erfolgt mit einem beim BFV erhältlichen Anmeldeformular. Das For-
mular muss von einem zeichnungsberechtigten Vorstandsmitglied des Vereins unter-
zeichnet werden. Die Abbuchung der Lehrgangskosten erfolgt mit einer Belastung des 
Vereinskontos durch den BFV, in der Regel 14 Tage vor der Kurzschulung.   
Informationen und Anmeldungen im:  
Landesleistungszentrum-Wannsee, Kerstin Grünheit  
Tel.: 89 69 94-88 • E-Mail: kerstin.gruenheit@berlinerfv.de    
 
 
 
Thema 1) „Bambini bis E-Junioren“  
Referent:  Sascha Splettstößer unter  
  Telefon 79 78 34 51, 0171-386 49 40, kokitu@arcor.de   
 
Thema 2) „Kleine Spiele für Bambini bis E-Junioren“  
Referent: Sascha Splettstößer unter  
  Telefon 79 78 34 51, 0171-386 49 40, kokitu@arcor.de   
 
Thema 3) „Spielbetrieb Bambini bis E-Junioren“ 
Referenten: Guido Perschk unter  
  Telefon 0152-53 81 28 88, guido.perschk@web.de und    Sascha Splettstößer unter   
  Telefon 79 78 34 51, 0171-386 49 40, kokitu@arcor.de    
 
Thema 4) „Training mit D- und C-Junioren“  
Referent: Christoph Liebich unter  
  Telefon 0177-214 58 51, christoph.liebich@fc-union-berlin.de  
  Janek Kampa unter Telefon 0178-856 45 59,  
  kampa-berlin@hotmail.de 
 
Thema 5) „Mannschaftsführung“  
Referent: Thomas Mücke unter  
  Telefon 0170-484 87 48, thomas166@t-online.de   
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Thema 6) „Kinder stark machen“  
Referenten: Roland Keiner unter  
  Telefon 0160-305 09 82, roland.keiner@berlinerfv.de  

 

Thema 7) „Bleib im Spiel“  
Referenten: Roland Keiner unter  
  Telefon 0160-305 09 82, roland.keiner@berlinerfv.de     
 
Thema 8) „Training mit B- und A-Junioren”  
Referent: Rudy Raab unter Telefon 0163-843 12 15, rudy82@web.de  
 
Thema 9) „F- und E-Junioren: Ich spiele im Feld, ich spiele im Tor“  
Referenten: Guido Perschk unter Telefon 0152-53 81 28 88,  
  guido.perschk@web.de  
  Sascha Splettstößer unter  
  Telefon 79 78 34 51, 0171-386 49 40, kokitu@arcor.de   
 
Thema 10) „Integration im Fußballverein“  
Referent: Erdal Güncü unter Telefon 0177-307 12 68, eguencue@web.de   
 
Thema 11) „Training mit D- und C-Juniorinnen”  
Referentin:  Ailien Poese unter  
  Telefon 0151-17 63 99 35, ailien.poese@berlinerfv.de   
 
Thema 12) „Futsal”   
Referent:  Mario-Ernesto Salvador unter Telefon 0173-623 71 79, 
  mario.salvador@berlinerfv.de und masal63@hotmail.de 

 Marc Bennett unter Telefon 0179-396 65 44 und  
 bennettfutsalschule@gmx.de 

 
Thema 13) „Torhütertraining für D- bis A-Junioren“ 
Referent: Thomas Reif, unter  
  Telefon 0176-97 91 43 13, thomas.reif@berlinerfv.de 
 
Thema 14) „Ehrenamt“  
Referent: Gerd Liesegang unter 
  Telefon 0170-206 42 30, gerd.liesegang@berlinerfv.de 
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Kurzschulungen zu speziellen Themen 
 
Herz-Lungen-Wiederbelebungs-Kurse   
 
Die AOK Nordost, der offizielle Gesundheitspartner des Berliner Fußball-Verbandes, hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Ausmaß der Todesfälle nach plötzlichem Herzstillstand zu reduzieren. Als 
Ihr Gesundheitspartner vor Ort freut sich die AOK Nordost, Ihnen als AOK Mitglied sowie Ihren 
Freunden und Bekannten die Möglichkeit bieten zu können, in einem Herz-Lungen-
Wiederbelebungs-Kurs die richtigen Verhaltensweisen als Ersthelfer zu erlernen, beziehungs-
weise zu vertiefen.   

 
LEBENSRETTER AUF DEM FUSSBALLPLATZ  
Alljährlich erleiden auf deutschen Fußballplätzen viel zu viele Sportler den plötzlichen Herztod. 
Ursache ist eine zum Kreislaufstillstand führende Rhythmusstörung, die in der Regel nur durch 
einen Elektroschock beendet werden kann.  
 
Wird die Zeit bis zur Anwendung eines Elektroschocks durch einen herbeigerufenen Notarzt 
nicht durch eine Herzdruckmassage überbrückt, ist der Hirntod nach wenigen Minuten die 
unausweichliche Folge.  
 
Viele Fälle aus der Vergangenheit zeigen, dass es mitnichten nur untrainierte, übergewichtige 
und ältere Menschen trifft. Auch junge, sportliche und scheinbar gesunde Menschen sind 
risikogefährdet.  
Die AOK Nordost, der Berliner Fußball-Verband und die Johanniter Unfall-Hilfe e. V. möchten 
Ihnen in einem Herz-Lungen-Wieder-belebungs-Kurs eine Erstversorgung von Betroffenen 
vermitteln, damit Sie im Falle eines Falles ruhig, sicher und nachhaltig agieren können, als 
„Lebensretter auf dem Fußballplatz“.  
 

Jugend-Betreuer/-innen-Lehrgänge   
 
Themen:   
• Versicherungsfragen (Haftpflicht, Unfall)   
• Jugend-Spielbetrieb (Struktur)   
• Sportverletzungen   
• Jugendgerechtes Training in Theorie und Praxis (freiwillig)   
• Sportgerichtsbarkeit im Jugendbereich   
• Regelkunde (Grundlagen)   
• Pass- und Meldewesen   
• Strategien gegen Gewalt auf unseren Sportplätzen   
• Jugendordnung / Aufsichtspflicht    
• Rechte und Pflichten bei der Betreuung von Jugendmannschaften   
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Wir hoffen, dass wir mit diesen Themen bei den Betreuern/-innen den Kenntnisstand erwei-
tern bzw. die Möglichkeit anbieten, neue Kenntnisse zu erwerben. Auch soll durch Vertiefung 
der Thematik Sicherheit im Umgang mit den betreffenden Bereichen erreicht werden.   
 
Lehrgänge zu je 18 Personen (maximal 4 Personen je Verein)  
 
Anwesenheitspflicht besteht für die gesamte Lehrgangsdauer. 
Externe Betreuer-Lehrgänge können auch dezentral in den Vereinen durchgeführt werden. 
 
Termine:  
(14-Z-00387)   Fr., 04.04. - So., 06.04.2014  
(14-Z-00388)  Fr., 12.09. - So., 14.09.2014 
(14-Z-00389)  Fr., 31.10. - So., 02.11.2014   
 
Ort:   Landesleistungszentrum-Wannsee “Richard Genthe”   
  Am Kleinen Wannsee 14, 14109 Berlin   
 
Lehrgänge:  von Freitag 16.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr   
  kostenfrei mit Übernachtung, Teilnahmebescheinigungen  
  nach Lehrgangsende  
 
Teilnehmerzahl: maximal 18  
 
BFV-Referent: Carsten Polte  
 

 

Kinderschutz im Sportverein    

 
In den vergangenen Jahren und auch in jüngster Zeit werden in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen immer häufiger Fälle von Kindesmisshandlungen und -
missbrauch bekannt. Da die Berliner Sportvereine eine sehr große Zahl von Kindern 
und Jugendlichen betreuen, wurde gemeinsam im April 2010 beim Landessportbund 
Berlin in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Berlin und dem Evangelischen Jugend- 
und Fürsorgewerk sowie den Berliner Vereinen und Verbänden, eine Erklärung zum 
Kinder- und Jugendschutz unterzeichnet.  
 
Der Appell richtet sich gezielt an die Öffentlichkeit, dass Kinder und Jugendliche 
Wertschätzung und Anerkennung sowie gute Rahmenbedingungen für das Aufwach-
sen und den Schutz der Gemeinschaft benötigen. So unterstützen die Unterzeichner 
auch die gesetzliche Regelung, die alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ver-
pflichtet, ab dem 1. Mai 2010 ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis  
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vorzulegen, sofern sie das 18. Lebensjahr überschritten haben und mit Kindern bzw. 
Jugendlichen arbeiten. Der BFV ist bereits seit dem Jahr 2008 im Kinder- und Jugend-
schutz aktiv und führte diese Regelungen bereits vor der öffentlichen Diskussion zum 
Thema Missbrauch ein. Diese Maßnahmen bedeuten keinen Generalverdacht für alle 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter im Sport, sondern vielmehr eine Schutzmaß-
nahme für die vielen tausend Kinder, die im Fußballsport aktiv sind.  
 
Aus diesem Grund empfehlen wir den zuständigen Jugendleitungen in Sportvereinen 
und Sportverbänden die Teilnahme an entsprechenden Bildungsveranstaltungen. Wir 
möchten alle verantwortlichen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für den Kinderschutz sensibilisieren und für den Umgang in 
schwierigen Situationen qualifizieren.  
 
Basisseminar  
 
Themen: • Was verstehen wir unter Kindesmisshandlung und  
  Vernachlässigung?   
 • Definition, Zahlen und Fakten     
 • Wie kann ich erkennen, dass ein Kind misshandelt,  
  vernachlässigt oder sexuell missbraucht wird?   
 • Erste Einschätzung des Gefährdungsrisikos    
 • Besondere Vorgehensweisen bei Verdachtsfällen von  
  sexuellem Missbrauch   
 • Wie können sich Mitarbeiter/-innen selbst schützen?   
 
Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis von Sportvereinen und Diskussionen  
soll ein erster Überblick vermittelt werden.  
 
Termine: (14-Z-00351)  Mittwoch, 16.04.2014, 18.00-21.00 Uhr   
 (14-Z-00352)  Mittwoch, 27.08.2014, 18.00-21.00 Uhr  
 (14-Z-00353)  Mittwoch, 03.12.2014, 18.00-21.00 Uhr   
  
Ort:  BFV-Geschäftsstelle  
B-Referentin: Iris Jensen 
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Ausschuss für Qualifizierung (AfQ) im BFV 
 
Name / Heimatverein Kontaktdaten   
 
Gerd Liesegang Tempelhofer Ufer 12, 10963 Berlin 
SC Berliner Amateure Tel.: 251 93 38, 0170-206 42 30  
  Fax: 251 48 57 
  gerd.liesegang@berlinerfv.de 
 
Carsten Polte Postfach 200 343, 13513 Berlin  
SC Borsigwalde Tel.: 0173-217 07 20  
  Fax: 43 74 98 40 
  carsten.polte@berlinerfv.de      

 

Hajo Achtert Krowelstraße 50, 13581 Berlin  

SC Berliner Amateure Tel.: 35 10 40 63, 0151-19 40 75 31 

    Fax: 35 10 40 61 
  hajo.achtert@berlinerfv.de 
 
Thomas Pust Wörlitzer Straße 12, 12689 Berlin  
Weißenseer FC Tel.: 0170-201 39 16   
  thomas.pust@berlinerfv.de 
 
Dieter Stein Roedernallee 71 A, 13437 Berlin 
  Tel./Fax: 414 14 07 

  dieter.w.stein@hotmail.de  

 
Ingo Weniger Büro: Am Kleinen Wannsee 14, 
1. FC Union Berlin 14109 Berlin, Fax: 805 27 80 

  Tel.: 89 69 94-85, 0172-566 82 90  
  ingo.weniger@berlinerfv.de   
 
Henry Rehnisch Büro: Am Kleinen Wannsee 14, 
Füchse Berlin 14109 Berlin, Fax: 805 27 80  
Reinickendorf Tel.: 89 69 94-86, 0172-781 12 64 
  henry.rehnisch@berlinerfv.de  
 
Stephan Howaldt Büro: Am Kleinen Wannsee 14, 

   14109 Berlin, Fax: 805 27 80   

  Tel.: 89 69 94-89, 0178-805 39 47   

  stephan.howaldt@dfb-talentfoerderung.de   
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Ailien Poese Büro: Am Kleinen Wannsee 14, 

  14109 Berlin, Fax: 805 27 80 

  Tel.: 89 69 94-87, 0151-17639935 

  ailien.poese@berlinerfv.de 

 

Kevin Langner c/o Berliner Fußball-Verband e. V. 

  Humboldtstraße 8A, 14193 Berlin  
  Tel.: 89 69 94-15, Fax: 030/89 69 94-22 
  kevin.langner@berlinerfv.de   
 
Kerstin Grünheit Am Kleinen Wannsee 14,  
  14109 Berlin 
  Tel.: 89 69 94-88, Fax: 805 27 80  
  kerstin.gruenheit@berlinerfv.de   
 
 
DFB-Mobil  Kontakt / Telefon  
    
Hajo Achtert Tel.: 030-35 10 40 63,  
Koordinator 0151-19 40 75 31 
  dfb-mobil@berlinerfv.de  
 
Teamer 
Dr. Hans-Georg Danelski 0163-645 85 01 
Martin Eismann 0151-42 43 68 88 
Moritz Klotz 0170-243 98 52 
Tino Knobel 0177-267 53 87 
Christine Lehmann 0175-272 93 71 
Jens-Uwe Ludwig 0173-721 36 35 
Martin Meyer 01512-708 41 22 
Oliver Minow 0177-213 78 63 
Gerald Ritter 0176-24 98 37 84 
Jaqueline Seyde 0176-53 47 70 79 
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Aufsichtspflicht 
 
Ziel der Aufsichtspflicht 
Nirgendwo ist der genaue Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht gesetzlich festge-
schrieben. Von daher gibt es auch keine 100% umfassende und verlässliche Regelung, 
ob und wie nun die Aufsichtspflicht erfüllt ist. Aus dem § 832 BGB, der die Haftung 
des Aufsichtspflichtigen regelt, lassen sich jedoch ein paar Rückschlüsse über das Ziel 
der Aufsichtspflicht ziehen. 
 

§ 832 BGB 

Haftung des Aufsichtspflichtigen 

(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die 

wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der 

Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person 

einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner 

Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung 

entstanden sein würde. 

 

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht 

durch Vertrag übernimmt. 

 
Aus diesem Paragraphen und auch aus dem Jugendschutzgesetz lässt sich folgende 
Annahme herauslesen: 
Minderjährige verfügen aufgrund ihres Alters noch nicht über die geistige oder kör-
perliche Reife um Gefahren erkennen oder einschätzen zu können. Um die Minder-
jährigen jedoch zu schützen kann man als Ziel der Aufsichtspflicht formulieren: 
Das Ziel der Aufsichtspflicht ist, dass die aufsichtspflichtige Person dafür sorgt, dass 
die anvertrauten Minderjährigen nicht zu Schaden kommen, bzw. niemandem 
Schaden zufügen. 
In welchem Umfang und wie eine Umsetzung der Aufsichtspflicht nun aussehen kann 
dazu weiter unten mehr. 
 
Beginn und Ende der Aufsichtspflicht 
Bei Jugendgruppenstunden beginnt die Aufsichtspflicht mit dem Kommen der ers-
ten Kinder und endet mit dem Gehen des letzten Kindes. Schon aus diesem Grunde 
sollten die Eltern schon im vorab über den Beginn und das Ende der Veranstaltung 
informiert sein. Für den Jugendleiter/die Jugendleiterin bedeutet das aber auch: 
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 rechtzeitig zur Gruppenstunde da sein (ca. 15 Minuten). 

 so lange da bleiben, bis auch das letzte Gruppenmitglied abgeholt ist 

 sofern sich Änderungen in den Zeiten ergeben, dann die Eltern vorab infor-
mieren. 

 Sollte ein Kind schon längere Zeit von der Gruppe weggeblieben sein, dann 
empfiehlt sich ggf. auch mal ein Anruf um nach dem Grund zu fragen. Es gab 
schon Kids, die daheim angaben, in die Gruppe zu gehen und sich jedoch mit 
ein paar Kumpels irgendwo anders trafen. Allerdings besteht keine Auf-
sichtspflicht, wenn die Kids nicht in der Gruppenstunde erscheinen und sich 
anderweitig vergnügen. 

 Für den Hinweg bzw. Rückweg von zu Hause zur Gruppenstunde besteht 
keine Aufsichtspflicht. 

 
Bei Ferienfahrten besteht die Aufsichtspflicht grundsätzlich rund um die Uhr, 24 
Stunden am Tag. Allerdings auch ein Jugendleiter benötigt Schlaf und daher ruht die 
Aufsichtspflicht für diese Zeit, wenn der Jugendleiter sich vorher überzeugt hat, dass 
alle Kinder und Jugendliche schlafen. Sobald man jedoch durch ein verdächtiges Ge-
räusch geweckt wird, besteht die Aufsichtspflicht wieder voll. Dass verantwortliche 
Jugendleiter auf Freizeiten manchmal nur auf tgl. 3-5 Stunden Schlaf kommen ist 
sicherlich nicht neu. Besonders schlafraubend sind nächtliche Überfälle, oder auch 
wenn Mädchen und Jungen im "heißen" Alter auf der Freizeit sind. Denn gerade diese 
beiden Punkte erfordern des Nachts erhöhte Aufmerksamkeit um sich nicht später 
mangelhafte Aufsichtspflicht vorwerfen zu lassen. 
Die Verantwortung zur Aufsichtspflicht endet, wenn der Aufsichtsbedürftige nach 
der Freizeit wieder seinen Eltern übergeben wird. 
 
Vertreter in besonderen Fällen 
In der Praxis kann es passieren, dass der Jugendleiter durch Abwesenheit einen Ver-
treter bestimmen muss. Dies sollte jedoch nur in Notfällen und unter Abwägung aller 
Alternativen erwogen werden. Dieser Vertreter muss jedoch willens und in der Lage 
sein, die Aufsicht auszuüben. Das gilt insbesondere in Bezug auf das vorhandene 
Verantwortungsbewusstsein, die Autorität zur Gruppe und charakterlichen Reife. 
Eine Belehrung über die Aufsichtspflicht hat zu erfolgen. Ebenso sind der Gruppe die 
Gründe für die Vertretung zu erläutern und eindeutige Verhaltenshinweise zu geben. 
Bei Minderjährigen Vertretern wäre eine Einverständniserklärung/Zustimmung der 
Eltern ratsam. Dies dürfte jedoch in Notfällen nicht immer sofort telefonisch möglich 
sein. 
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Übernahme von Aufsichtspflicht 
Es bedarf keiner schriftlichen Vereinbarung, der "Aufsichtsvertrag" kommt oftmals 
formlos zustande, z.B. durch Anmeldung zur Gruppenstunde, oder zum Ferienlager. 
Die Aufsichtspflicht muss nicht ausdrücklich vereinbart werden, sondern kann auch 
stillschweigend übertragen werden, allein schon durch den Besuch der Gruppenstun-
de oder des Lagers mit Wissen und Einverständnis der Eltern. 
Bei Programmpunkten, Aktionen, oder Freizeiten, die über das gewöhnliche Maß 
einer Gruppenstunde hinausgehen oder mit einer besonderen Gefahr (z.B. Kanufahr-
ten, Schwimmbadbesuch, Klettern, Fahrradtour) verbunden sind, ist eine zusätzliche 
Einverständniserklärung der Eltern empfehlenswert. 
Bei Ferienfreizeiten ist je nach Inhalt der geplanten Freizeit von den Eltern zu klären, 
ob das Kind auch gesundheitlich in der Lage ist an der Freizeit teilzunehmen. 

 Kann das Kind schwimmen? 

 Leidet das Kind an Asthma oder einer anderen Krankheit? 

 Bestehen irgendwelche Allergien? 

 Muss das Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? 

 Sonstige Hinweise, die beachtet werden sollten… 
 
Ausübung der Aufsichtspflicht 
Nun kommen wir eher zum praktischen Teil, wie denn die Ausübung der Aufsichts-
pflicht konkret aussehen kann. Dabei muss der Aufsichtspflichtige (z.B. Betreuer) in 
einer für die Kinder bzw. Jugendlichen gemäßen Weise über Charakter, Umfang und 
auch Folgen möglicher Gefahren und möglichen Verhaltens unterrichten. 
Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil dazu folgendes gesagt: 
"Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach Alter, Eigenart und Charakter 
des Kindes sowie danach, was Jugendleitern in der jeweiligen Situation zugemutet 
werden kann. Entscheidend ist, was ein verständiger Jugendleiter nach vernünfti-
gen Anforderungen unternehmen muss, um zu verhindern, dass das Kind selbst zu 
Schaden kommt oder Dritte schädigt." (BGH in NJW 1984, S.2574) 
Ein paar Formulierungen wie: 

 „…jeweilige Situation…“ 

 „…nach Alter, Eigenart und Charakter des Kindes…“ 

 „…vernünftige Anforderungen…“ 
lassen schon erahnen, dass es keine genauen Vorgaben gibt und dass alles sehr situa-
tiv betrachtet werden muss. 
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Sportverletzungen & 1. Hilfe 

 
Unser langjähriger medizinischer Mitarbeiter Frank Brenner (DOSB-
Sportphysiotherapeut und Osteopath, D.O.) möchte Ihnen noch ein paar wichtige 
Informationen und Tipps für die Grundlagen zur Erkennung und Behandlung von 
Sportverletzungen, besonders im Kinder- und Jugendbereich, mitteilen. 
 
PECH-Regel 
 
Zum Basiswissen eines jeden Kinder- und Jugendbetreuers, aber auch               -
trainers, ist die Kenntnis der sogenannten PECH-Regel unabdingbar, denn jeder hat 
die moralische und rechtliche Pflicht, zu helfen: §323c StGB nach dem Prinzip „Erken-
nen, Überlegen, Handeln“. 
Oberste Leitregel an das Herangehen an jegliche Verletzung ist immer, Ruhe zu be-
wahren und – wenn nötig – dem/der Spieler/in das Gefühl der Angst und des Alleins-
eins zu nehmen. 
 
Die PECH-Regel ist wie folgt zu erläutern: 
Pause: Überblick verschaffen über Art der Verletzung, 1. Hilfe einleiten, evtl. Notfall-
situation erkennen (ggf. 112) 
Eistherapie (Kühlen): Schwellungsvermeidung, Schmerzlinderung 
Beachte folgendes: 
 Nutzung von Eisspray nur, bis Eisfilm auf der Haut entsteht 
 Eislolly nur bis zu leichter Hautrötung anwenden 
 Nutzung von Eispackungen nur mit Hautschutz (Tuch o.ä.) 

Eiswasser gängigstes Gebrauchsmittel, völlig ungefährlich 
 
Merke: Zu viel Eis kann schädlich sein und unterdrückt die natürliche Heilung! Strikte 
Vermeidung der Eisanwendung in bestimmten Körperregionen beachten 
Compression: Immer auf Empfindlichkeit und Hautverfärbung achten, keine elasti-
schen Binden verwenden 
Hochlagern: Zusätzliche Unterstützung der Schwellungsvermeidung 
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Häufigste Verletzungen im Kinder- und Jugendbereich 
 
Nasenbluten 
Die verschiedensten Ursachen können zu plötzlichem Nasenbluten führen. Der Be-
treuer sollte darauf achten, dass der Kopf des Kindes nach vorne zu neigen ist (freier 
Blutfluss) und der Nacken gekühlt wird (Gefäßverengung). Bei „schiefer“ Nase oder 
andauerndem Blutfluss:  
Notarzt! 
Blutung aus Nase und Ohren: Verdacht auf Gehirnerschütterung!  
Notarzt! 
Merke: Alte Regel „Kopf in den Nacken“ ist strikt zu vermeiden. 
 
Fußpilz 
Gilt als sehr häufige und schnell übertragbare Krankheit (Verletzung), besonders bei 
Kindern und Jugendlichen, aufgrund der dort fehlenden Hygienekenntnisse. Bei den 
typischen Merkmalen des Fußpilzes ist sofortiges Handeln erforderlich: Eltern be-
nachrichtigen, nach Hautarztbesuch Feedback an den Trainer, Kind vorerst vom Du-
schen mit der Mannschaft ausschließen. Erstversorgung durch Puder oder Tinktur ist 
ausschließlich dem Arzt zu überlassen. 
Merke: Badeschuhe verhindern keinen Fußpilz, aber das Abtrocknen zwischen den 
Zehen und das Tragen von sauberen, trockenen Socken ist unbedingt anzuraten. 
 
Schuss/Tritt in den Unterleib 
Als unübersehbares Kennzeichen ist das reflexartig schmerzhaft gekrümmte Zusam-
mensacken des Kindes auf den Boden und ein „schluchzendes“ Weinen zu verneh-
men.  
Hierbei stehen in erster Linie das Belassen der reflektorischen Schutzhaltung (Kauer-
stellung), das Trösten und die Beruhigung der Atmung im Vordergrund. Wasserlassen 
nicht vergessen! Sollte das Kind keine Bauchschmerzen haben und der Urin sich röt-
lich verfärben, dringend den Notarzt verständigen. 
Merke: Alte Regel „Hochreißen, um Atmung zu regulieren“ ist aufgrund der Gefahr 
von inneren Verletzungen unbedingt zu vermeiden. 
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Sonnenstich/Hitzschlag/Verbrennungen 
 
Zu Sonnenstich kommt es, wenn der/die Spieler/in einer zu langen und direkten Son-
neneinstrahlung auf den ungeschützten Kopf und Nacken ausgesetzt ist. Zu den 
Symptomen zählen Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie hochroter, heißer 
Kopf mit Nackensteifigkeit, Abgeschlagenheit und Schwindel. 
 
Zu Hitzschlag kommt es z.B. durch längeren Aufenthalt bei höheren Temperaturen 
oder langer Sonnenbestrahlung und/oder durch zu geringe Wärmeabgabe bei gleich-
zeitiger körperlicher Anstrengung und zu geringer Flüssigkeitsaufnahme. Zu den 
Symptomen zählen hier Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie rote, heiße, tro-
ckene Haut mit Puls- und Atemfrequenzsteigerung als auch Verwirrtheit, Bewusst-
seinstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit. 
 
Zur Verbrennung der Haut kommt es durch Hitze, chemische Einwirkung oder elektri-
schen Strom. Bei Gewebsschädigung durch heiße Flüssigkeit spricht man auch von 
Verbrühungen. Je größer der verbrannte Hautanteil, desto bedrohlicher der Zustand. 
Bei 10-15% Hautoberfläche droht ein Volumenmangelschock, über 50% ist häufig 
tödlich. 
 
 
Erstmaßnahmen bei hitzebedingten Notfällen: 
- Sportler sofort in den Schatten oder an einen kühlen Ort bringen 
- Oberkörper bzw. Kopf hochlagern und Kleidung öffnen, evtl. kühle Umschläge 
- Unbedingt Flüssigkeitszufuhr (keine eiskalten Getränke) 
- Bei Bewusstlosigkeit und/oder Krämpfen Notarzt verständigen 

- Brandwunden keimfrei abdecken bzw. kühlen (kein eiskaltes Wasser) 
Niemals Salben, Puder oder Spray verwenden! 
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Die Sportversicherung (in Auszügen) 
 
Der LSB hat für seine Mitglieder einen Haftpflicht- und Unfallvertrag (aktuell: Feuer-
sozietät Berlin Brandenburg) abgeschlossen. Dieser Versicherungsschutz besteht 
jedoch nur für den sportlichen, nicht für den privaten Bereich.  
Die Beiträge zu den Versicherungsverträgen werden aus Mitteln des LSB bestritten. 
Geschützt sind der LSB selbst und seine Mitarbeiter, seine Mitgliedsorganisationen, 
deren Vereine sowie Trägergesellschaften und gGmbHs, die Einzelmitglieder und die 
Teilnehmer an Trimmaktionen, soweit die entstandenen wirtschaftlichen Nachteile - 
um deren Ausgleich es geht - in ihrer Entstehung mit der Ausübung des Sports oder 
mit einer satzungsgemäßen Tätigkeit für den Sport in Zusammenhang stehen. 
 
 
A) HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
Versicherte Personen 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
- von sämtlichen Mitgliedern aus der Betätigung im lnteresse des Vereins, 
- von Nichtmitgliedern als Begleiter von Jugendlichen und Kindern bei Veranstaltun-
gen, die im Auftrag des Vereines bzw. Verbandes durchgeführt werden, 
- von Nichtmitgliedern, die im Trainings-/Übungsbetrieb des Vereins unter Leitung 
eines berechtigten Übungsleiters oder Sportwartes teilnehmen mit dem Ziel, nach 
vier Wochen dem Verein beizutreten. 
 
Erweiterung des Versicherungsschutzes 
Auslandsschäden 
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus im Aus-
land vorkommenden Versicherungsfällen. 
 
Abhandenkommen von Schlüsseln 
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Schlüs-
seln. Hierzu gehören auch Kosten für die notwendige Anschaffung neuer Schlösser 
und der Ausbau der alten und Einbau der neuen Schlösser. Die Versicherungssumme 
beträgt 2.500,- € je Schadensfall. Der Versicherungsnehmer trägt an jedem Schadens-
fall 50,- selbst. 
 
Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Der Schutz erstreckt sich auch auf Schäden bei der Nutzung von Sportanlagen ein-
schließlich der dazu gehörenden Gerätschaften, sonstigen Anlagen, Gebäude und 
Räume. 
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B) UNFALLVERSICHERUNG 
 
Versicherte Personen 
Der Versicherer gewährt allen Mitgliedern und Funktionären der dem Landessport-
bund angeschlossenen Mitgliedsorganisationen und seinen angeschlossenen Turn- 
und Sportvereinen Versicherungsschutz. 
 
Unfallbegriff 
Ein Sportunfall liegt vor, wenn das Mitglied während seiner unmittelbaren Betätigung 
einen Unfall erleidet. Versicherungsschutz besteht jeweils während der Veranstaltun-
gen einschließlich der direkten Wege zum und vom Veranstaltungsort. 
 
Mitglieder Berliner Vereine, die dem LSB angehören, haben auch Versicherungs-
schutz, wenn sie als Gastsportler oder -übungsleiter an sportlichen Veranstaltungen 
anderer Vereine teilnehmen. 
 
Mitversichert sind Nichtmitglieder, die am Trainings-/übungsbetrieb des Vereins 
unter Leitung eines beauftragten Übungsleiters oder Sportwartes mit dem Ziel teil-
nehmen, nach 1 Monat dem Verein beizutreten. Führt ein Unfall zu einer lnvalidität 
von mehr als 75%, erbringt der Versicherer die doppelte Invaliditätsleistung. 
 
Bei Zahnschäden wird für die Behandlung oder den Ersatz natürlicher oder bei Be-
schädigung künstlicher Zähne höchstens ein Betrag von 250,- € für jeden vom Unfall-
ereignis unmittelbar betroffenen Zahn gezahlt, soweit keine anderweitige Erstat-
tungsmöglichkeit besteht.  
 
Für bei der aktiven Sportausübung beschädigte Brillen oder Kontaktlinsen wird ein 
Betrag bis zu 50,- € gezahlt, soweit keine anderweitige Erstattungsmöglichkeit be-
steht. Der Verlust von Zahnprothesen, Brillen und Kontaktlinsen ist nicht versichert. 
 
Jeder Unfall ist vom Verletzten oder vom Spielführer unverzüglich dem Verein zu 
melden, der die Sportunfallschadenanzeige ausgefüllte (Unterschrift). 
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Auswahltermine 2014 

Datum 
10.-12-01. 

26.01. 
02.02. 

03.-04.02. 
05.-06.02. 

09.02. 
15.-16.02. 

16.02. 
20.-23.02. 

23.02. 
23.02. 

28.02.-02.03. 
März/April 
03.-05.03. 

08.03. 
10.-12.03. 
16.-19.03. 
17.-19.03. 
21.-23.03. 
24.-26.03. 

30.03. 
31.03.-02.04. 

06.04. 
07.-09.04. 
11.-13.04. 
11.-15.04. 
14.-17.04. 
22.-25.04. 
24.-27.04. 
25.-30.04. 

28.04.-06.05. 
Mai 

02.-04.05. 
09.-11.05. 
12.-14.05. 
23.-25.05. 
24.-25.05. 
25.-29.05. 

29.05. 
28.05.-01.06. 

 
 
 
 
 

Thema 
Lehrgang 
Hallenendrunde Sömmeringhalle 
Futsal Endrunde Sportforum 
Lehrgang 1 
Lehrgang 2 
NOFV Futsal-Cup Güstrow 
NOFV-Hallenmeisterschaft Döbeln 
Hallenendrunde Sömmeringhalle 
Reise nach Malente 
Futsal Endrunde Sömmeringhalle 
Hallenendrunde Sömmeringhalle 
Lehrgang 
Reise nach Bayern 
Gäste aus Sachsen 
Hallencup Sandersdorf 
Gäste aus Mecklenburg-Vorp. 
Reise nach Hessen 
Lehrgang 
Reise nach Lindow 
Reise nach Sachsen-Anhalt 
Sichtungsturnier 
Lehrgang 
Sichtungsturnier 
Gäste aus Thüringen 
NOFV-Turnier Lindow 
Länderpokal Duisburg 
Reise nach Niedersachsen 
Gäste aus Westfalen 
3-Länderturnier Güstrow 
Länderpokal Duisburg 
Reise nach Tokio 
Reise nach Sachsen-Anhalt 
Reise nach Güstrow 
NOFV-Turnier Lindow 
Reise nach Leipzig 
Gäste aus Bayern 
Jugendleitertagung Werbellinsee 
Gäste aus Niederrhein 
Pokalendspiele Poststadion 
Länderpokal in Duisburg 

 
 
 
 
 

Jahrgang 
U16 

C-/D-Junioren 
B-/C-Junioren 

1998 
1998 

B-/C-Junioren 
C-/D-Junioren 

C-/D-Juniorinnen 
U16 

C-Juniorinnen 
B-Juniorinnen 

U12/U14 
U14 
1997 

U12-Juniorinnen 
2000 

1998/1999 
U16 

U16 NOFV 
2000 
2001 
U16 
2001 
2000 

1998 NOFV 
U16 DFB 

1997 
1999 
U14 

1998 DFB 
2000 
U18 
U12 
U14 
2000 
U12 

 
1999 

A- bis D-Junioren 
U14 DFB 

 
 
 
 
 



 

35 

 

 
Datum 

02.-11.06. 
13.-15.06. 
14.-16.06. 
17.-21.06. 
23.-25.06. 

28.06. 
29.06. 

03.-06.07. 
03.-06.07. 

05.07. 
14.-19.07. 
20.-27.-07. 
21.-26.07. 
27.-31.07. 

28.07.-01.08. 
August 

01.-08.08. 
11.-15.08. 
11.-15.08. 
15.-17.08. 
27.-30.08. 
05.-07.09. 
08.-10.09. 
14.-17.09. 
21.-25.09. 
17.-21.09. 
01.-05.10. 
02.-05.10. 
09.-12.10. 
12.-16.10. 
17.-19.10. 
17.-19.10. 
18.-23.10. 
23.-26.10. 
03.-05.11. 
03.-05.11. 
10.-12.11. 
24.-26.11. 
24.-26.11. 
01.-03.12. 
05.-07.12. 
12.-14.12. 

 
Thema 

Gäste aus Indianapolis 
Lehrgang 
Stützpunktturnier 
Gäste aus Estland 
Reise nach Güstrow 
Pokalfinals & Tag des Mädchenf. 
Berliner Meisterschaft 
Reise nach Hennef 
Reise nach Lindow 
Berliner Meisterschaft 
Reise nach Bad Blankenburg 
Dana Cup in Dänemark 
Länderpokal in Duisburg 
Reise nach Blekinge (Schweden) 
Mädchen-Camp 
Reise nach Polen 
Gäste aus Tokio (Japan) 
Mädchen-Camp 
Meisterwoche 
Gäste aus Schleswig-Holstein 
Internationales Turnier in Berlin 
Reise nach Lindow 
Sichtungslehrgang 
Gäste aus Niederrhein 
Jugend trainiert für Olympia 
Gäste aus Wien 
Reise nach Duisburg 
Reise nach Bayern 
Gäste aus Schleswig-Holstein 
Gäste aus Schweden 
Reise nach Hamburg 
Reise nach Lindow 
Reise nach Duisburg 
Reise nach Duisburg 
Gäste aus Sachsen 
Lehrgang 
Sichtungslehrgang 
Gäste aus Hamburg 
Lehrgang 
Reise nach Malente 
Gäste aus Hamburg 
Gäste aus Niedersachsen 

 
Jahrgang 

U16 
U18 

U12 NOFV 
1999 
2000 

Mädchen 
D-Junioren 

U18 
1999 NOFV 

D-Juniorinnen 
2000 DFB 

U18 
1999 DFB 

2001 
 

U14 
 
 
 

U18 
2000 

1997 NOFV 
U18 
1997 

 
U14 

U18 DFB 
2000/01 

U12 
1998 
2001 

U13 NOFV 
1997 DFB 

2000 
1999 
U15 
U16 
1999 
U16 
2001 
2000 
U16
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